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Hansestadt Stralsund                                                   Stralsund, 07.03.2019 
Der Gemeindewahlleiter                           
 

Mitteilung des Gemeindewahlleiters 
 
Frau Sabine Tiede ist nicht mehr Mitglied im Gemeindewahlausschuss. 
 

 
Klaus Gawoehns	

 
 
 
 

Ungültigkeit eines Dienstausweises 
 
Der Dienstausweis Nr. 08/03 der Hansestadt Stralsund ist mit sofortiger Wirkung ungültig.  
 
Stralsund, 21.02.2019 
 
gez. Mirko Wäscher 

 
 
 
 

 
 
Ministerium für Energie,                                           Schwerin, 18.02.2019 
Infrastruktur und Digitalisierung  
Mecklenburg-Vorpommern 
19048 Schwerin 
 
 

Teileinziehung von öffentlichen Verkehrsflächen im Bereich der Hansestadt Stralsund 
 

Teileinziehungsverfügung  
des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung  

Mecklenburg-Vorpommern 
vom 12. Februar 2019   

- VIII-555-00000-2018/007- 
 
Die in der Hansestadt Stralsund verlaufende Straße Teschenhäger Weg im Bereich zwischen Siedlerweg und Brandshäger Straße 
wird gemäß § 9 Absatz 2 Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg-Vorpommern in der Weise teileingezogen, dass die Widmung auf 
den Fußgänger- und Radverkehr sowie auf den Kraftfahrzeugverkehr für Anlieger beschränkt wird. Die mit dieser Verfügung teileinzu-
ziehende öffentliche Verkehrsfläche ist belegen in der Gemarkung Andershof, Flur 4, Flurstück 16 tlw., 17 tlw.; Gemarkung Devin, Flur 
1, Flurstück 255/2 tlw., 264/4 tlw., 246 tlw., 254 tlw., 245 tlw., 252 tlw., 251 tlw., 244 tlw., 243 tlw., 250 tlw., 247 tlw., 237 tlw., 249 tlw., 
236 tlw. 
 
Der Verwaltungsakt und seine Begründung sowie der Lageplan kann im Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V, 
Schloßstraße 6-8, 19053 Schwerin, Dienstzimmer 244, während der üblichen Dienstzeiten eingesehen werden. 
 
 
im Auftrag 
 
gez. René Müller 
Leiter Referat Straßenbau 
 


